
§ 16 ABGB, § 12 DSG, § 120 StGB, Art 10 EMRK 

Die Herstellung des Ibiza-Videos, nicht jedoch dessen Veröffentlichung (Verbreitung, 
Vorspielen, Zugänglichmachung, Zur-Verfügung-Stellung), rechtfertigt die Erlassung 
einer Einstweiligen Verfügung.  

OGH 6 Ob 236/19b 

Im Mai 2019 wurde das als „Ibiza-Video“ bekannt gewordene Video öffentlich. In diesem sind 
der Kläger und H***** in einem Gespräch mit einer vermeintlichen „russischen Oligarchin“ zu 
sehen. Die Filmaufnahmen wurden geplant und nur dadurch möglich, dass eine 
Schauspielerin sich als reiche Nichte eines „russischen Oligarchen“ mit einem falschen Namen 
ausgab. Der Beklagte hat für diese Schauspielerin eine Legende aufgebaut, welche auf den 
Kläger ausgerichtet war. Auf Ibiza fand am 24.7.2017 abseits der Öffentlichkeit in einem 
privaten Umfeld ein mehrstündiges Gespräch zwischen dem Kläger, H*****, der Schauspielerin 
und deren Begleiter statt. Der Kläger und H***** nahmen wegen der vom Beklagten initiierten 
Täuschung an, dass sie an einem vertraulichen Gespräch mit einer reichen Russin und deren 
Begleiter teilnehmen, bei dem es keine Beobachter gäbe und keine Film- oder Tonaufnahmen 
hergestellt würden, die dann von anderen Personen oder der Öffentlichkeit gesehen und 
gehört würden. Der Beklagte ließ das gesamte Gespräch vom Begleiter der Schauspielerin 
heimlich mit Bild und Ton filmen, um das Video gewinnbringend zu verkaufen. 

Zur Sicherung seines inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs beantragt der Kläger, dem 
Beklagten bis zur rechtskräftigen Beendigung des Rechtsstreits zu verbieten, Bild- und 
Tonaufnahmen herzustellen und zu veröffentlichen. 

Dazu erwog der OGH: 

Die gezielte und den Kläger identifizierende Anfertigung einer Bild- und Tonaufnahme des 
Gesprächs, an dem der Kläger teilnahm, ohne seine Zustimmung und Kenntnis sowie die 
Weitergabe der Aufnahmen an Dritte greift zunächst in das Persönlichkeitsrecht des Klägers 
ein, weil der Kläger aufgrund der Gesprächssituation an einem nicht öffentlich zugänglichen 
Ort berechtigt darauf vertrauen durfte, dass keine Aufzeichnungen des Gesprächs stattfänden. 
Der höchstpersönliche Lebensbereich des Klägers, der einer den Eingriff rechtfertigenden 
Interessenabwägung entzogen wäre – seine Gesundheit, seine Sexualsphäre und sein Leben 
in und mit der Familie – ist durch die vorliegenden Aufnahmen und deren nachfolgende 
Weitergabe nicht berührt. Der Beklagte kann daher behaupten und beweisen, dass er in 
Verfolgung eines berechtigten Interesses handelte und die heimliche Aufnahme des 
Gesprächs und die Weitergabe der Aufnahme zur Zweckerreichung geeignet waren. Der 
Beklagte leitet die Rechtfertigung der Eingriffe aus dem überwiegenden Informationsinteresse 
der Öffentlichkeit hinsichtlich der beteiligten Personen und der Gesprächsinhalte ab.  

Nach Rechtsansicht des Senats ist die Rechtswidrigkeit der Eingriffe in die Privatsphäre des 
Klägers einerseits durch die Herstellung der Videoaufnahme, andererseits durch ihre 
Weitergabe, gesondert zu beurteilen. 

Herstellung: Im vorliegenden Fall schlägt die Interessenabwägung zwischen dem Recht des 
Klägers auf Achtung seiner Persönlichkeit und dem Recht des Beklagten auf freie 
Meinungsäußerung hinsichtlich der Herstellung der Ton- und Bildaufnahmen zugunsten des 
Klägers aus. Bei Durchführung der Interessenabwägung fällt zugunsten des Beklagten ins 
Gewicht, dass es sich beim Kläger um eine Person der Zeitgeschichte handelt. Das 
aufgenommene Gespräch fand zwar an einem nicht öffentlich zugänglichen Ort statt, die dem 
Gericht bekannten Gesprächsinhalte betreffen aber nicht das Privatleben des Klägers. Der 
Gesprächsinhalt steht vielmehr ausschließlich im Zusammenhang mit seiner politischen 
Tätigkeit. Nach dem bescheinigten Sachverhalt diente das Gespräch – vermeintlich – der 
Kontaktaufnahme der vorgeblichen reichen Ausländerin mit Vertretern einer politischen Partei. 
Der Kläger kann sich daher nicht etwa darauf stützen, er hätte gegenüber nahestehenden 
Personen in unbedachter Weise Meinungen geäußert. Er musste vielmehr davon ausgehen, 



dass ihm seine Äußerungen von den Gesprächsteilnehmern in seiner Funktion als 
Repräsentant seiner politischen Partei und als Träger öffentlicher Ämter zugerechnet würden. 
Aus dem Inhalt des aufgezeichneten Gesprächs ergibt sich eine Schutzwürdigkeit der 
Privatsphäre umso weniger, als er Anlass zur Einleitung staatsanwaltlicher Ermittlungen war. 
Die mit der inkriminierten Videoaufnahme dokumentierten Verhaltensweisen sind für die 
Meinungsbildung der Öffentlichkeit über die persönliche Eignung des Klägers zur Ausübung 
politischer Ämter daher in hohem Ausmaß relevant. Zu Lasten des Beklagten ist aber die 
verpönte Art der Erlangung der Aufnahme zu berücksichtigen. Es ist bescheinigt, dass der 
Beklagte durch vorsätzliche Täuschung über die Identität und die Absichten der 
Gesprächspartnerin – der vermeintlichen reichen Ausländerin – überhaupt erst die 
Voraussetzungen dafür schuf, dass das Gespräch zustande kam, in dem unter anderem über 
verdeckte Parteienfinanzierung zugunsten der FPÖ und die im Gegenzug mögliche 
Einflussnahme auf die Vergabe öffentlicher Aufträge gesprochen wurde. Wie bereits 
ausgeführt, kann sich der Beklagte nicht darauf stützen, mit der Veranlassung der heimlichen 
Videoaufnahme das Motiv verfolgt zu haben, zu einer Debatte von öffentlichem Interesse 
beizutragen. Auszugehen ist vielmehr von dem im vorliegenden Sicherungsverfahren 
bescheinigten Sachverhalt, wonach er die Aufnahme veranlasste, um das Video 
gewinnbringend zu verkaufen. Mit der bloßen Weitergabe gegen Entgelt, allenfalls an einen 
sehr eingeschränkten Personenkreis, ist aber noch kein Beitrag zu einer Debatte von 
öffentlichem Interesse verbunden. Daraus ergibt sich kein von Art 10 EMRK geschütztes 
Interesse des Beklagten, das höher zu bewerten wäre als das Interesse des Klägers, während 
eines nicht in der Öffentlichkeit geführten Gesprächs nicht heimlich in Bild und Ton 
aufgenommen und nicht über die Identität seiner Gesprächspartner getäuscht zu werden. Die 
Vorinstanzen haben dem Sicherungsantrag daher insofern zutreffend stattgegeben, als sie die 
Herstellung von Tonaufnahmen und Aufzeichnung von Gesprächen und die Anfertigung von 
Bild- und Filmaufnahmen sowie die Veranlassung dieser Handlungen untersagten. 

Veröffentlichung: Nach dem bescheinigten Sachverhalt bot der Beklagte die Bild- und 
Tonaufnahme mehrfach verschiedenen Interessenten an; schließlich erhielten zwei 
Medienunternehmen die Aufnahme. Diese veröffentlichten Teile des Videos sowie Artikel über 
Gesprächsinhalte. Der Beklagte überließ demnach die Aufnahme zwei Medienunternehmen 
und machte sie diesen damit auch zugänglich. Er hat dadurch auch die Voraussetzung dafür 
geschaffen, dass diese die Aufnahme veröffentlichen, verbreiten und anderen vorspielen, 
sowie Transkripte herstellen und diese ihrerseits verbreiten (etc) konnten, sodass er diese 
Eingriffshandlungen in das Persönlichkeitsrecht des Klägers faktisch erst ermöglicht hat. 
Hinsichtlich dieser Eingriffshandlungen kann sich der Beklagte aber – anders als hinsichtlich 
der Herstellung der Aufnahmen – zur Rechtfertigung des dadurch bewirkten Eingriffs in die 
Privatsphäre des Klägers auf die von Art 10 EMRK geschützte Meinungsäußerungsfreiheit 
stützen, weil die hier zu beurteilende Eingriffshandlung tatsächlich einen Beitrag zu einer 
Debatte von öffentlichem Interesse leistete. Durch die Weitergabe des Videos an zwei 
Medienunternehmen und die dadurch ermöglichte Veröffentlichung wird die Öffentlichkeit in 
die Lage versetzt, sich selbst ein Bild über die persönliche Integrität (unter anderem) des 
Klägers zu machen und daraus Schlüsse auf seine Eignung zur Ausübung hoher politischer 
Ämter zu ziehen. Dabei erweist sich die Veröffentlichung der Ton- und Bildaufnahme auch als 
das gelindeste Mittel zur Zweckerreichung. Die Rückschlüsse auf die Eignung (unter anderem) 
des Klägers zur Bekleidung hoher öffentlicher Ämter ergeben sich nämlich im vorliegenden 
Fall nicht nur aus dem Inhalt des Gesprächs, sondern auch aus den äußeren Gegebenheiten, 
die nur durch Anschauen der Aufnahme, nicht aber durch ein Transkript des Gesprächs 
erfassbar sind. Inhalt des Gesprächs waren unter anderem verdeckte Parteispenden, eine 
Beteiligung an der „Kronen-Zeitung“, das Angebot von Staatsaufträgen für den Fall einer 
Regierungsbeteiligung der FPÖ, die Privatisierung der österreichischen Wasserversorgung, 
die Kontrolle der österreichischen Medienlandschaft und die Privatisierung des ORF. Es ist 
von Bedeutung, dass derartige Themen, die unter anderem Dispositionen der öffentlichen 
Hand betreffen, nicht im Rahmen eines geschäftlich ausgestalteten Arbeitstreffens, sondern 
an einem Urlaubsort bei reichlich Alkoholkonsum diskutiert wurden. Gerade dieses Umfeld und 
die Art der Diskussion ermöglichen die Beurteilung der Integrität und des 



Verantwortungsbewusstseins des (unter anderem) Klägers als Politiker und Inhaber 
öffentlicher Ämter. Die Veröffentlichung der Videoaufnahme leistete einen außergewöhnlich 
großen Beitrag zu einer Debatte von öffentlichem Interesse. Dieser Beitrag ist im vorliegenden 
Fall höher zu gewichten als das Interesse des Klägers an der Wahrung der Vertraulichkeit des 
stattgefundenen Gesprächs. Die dargestellte Interessenabwägung ist nicht nur hinsichtlich des 
aus § 16 ABGB abgeleiteten Persönlichkeitsrechts des Klägers an seinem gesprochenen Wort 
und am eigenen Bild vorzunehmen, sondern auch im Hinblick auf das Verbot des § 120 Abs 2 
StGB und des § 12 Abs 5 DSG. Es wurde bereits ausgeführt, dass das Verbot des § 120 Abs 
2 StGB das – im Verfassungsrang verankerte – Recht auf freie Meinungsäußerung gemäß Art 
10 EMRK nicht abzubedingen vermag, sondern die Garantien des Art 10 EGMR bei der 
Beurteilung nach § 120 Abs 2 StGB zu beachten sind. Auch der Konflikt des Grundrechts des 
Klägers auf Datenschutz mit dem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung nach Art 10 EMRK 
ist im Wege einer umfassenden Interessenabwägung zu lösen, bei der die dargelegten 
Wertungen maßgeblich sind. Auch im Hinblick auf § 12 Abs 5 DSG schlägt die Abwägung der 
einander gegenüberstehenden Interessen hinsichtlich der hier zu beurteilenden 
Datenweitergabe (Weitergabe der Bild- und Tonaufnahme an zwei Medienunternehmen) 
daher zugunsten des Beklagten aus. In diesem Punkt war daher dem Revisionsrekurs Folge 
zu geben. 

 

 


